
 

 

  

Abteilung für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz   02.10.2024 

 Telefon: 6000 

Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am  

1 Gegenstand der Vorlage 

Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer_innen in der Münchener Str. 

Beschluss der BVV vom 19.06.2024 

Drucksache Nr. 1037/XXI 

2 Berichterstatter_in 

Bezirksstadträtin Dr. Saskia Ellenbeck 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage - Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die 

Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten. 

4 Begründung 

Ist der Anlage zu entnehmen 

5 Rechtsgrundlage 

§ 36 Bezirksverwaltungsgesetz 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

keine 

7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

keine 
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8 Mitzeichnung 

keine 

 

Dr. Saskia Ellenbeck  

Bezirksstadträtin

 

Anlagen 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 
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Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

- XXI. Wahlperiode – 

Drucksache Nr. 1037/XXI 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  

über den Beschluss der BVV vom 19.06.2024 Drucksache Nr. 1037/XXI 

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 19.06.2024  folgenden Beschluss:  

 

Der Ausschuss empfiehlt der BVV: 

Die BVV ersucht, das Bezirksamt zu prüfen ob,  

in der Münchener Straße (von der Ecke Barbarossastraße bis zum Wendekreis in der 

Münchener Straße) ein Fahrradweg gebaut wird. 

Der Bürgersteig in der Münchener Straße ist sehr eng, wenn Fahrradfahrer_innen und 

Fußgänger_innen sich diesen teilen müssen. Wenn z.B. Kleinkinder, die noch nicht so 

gut fahren können, auf dem Bürgersteig unterwegs sind, könnte es zu Unfällen kommen 

und das will ja niemand. 

Deshalb möchte ich, dass in der Münchener Straße ein Fahrradweg gebaut wird. 

 

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 

Die Münchener Straße ist eine Tempo 30-Zone. Entsprechend der StVO §45 

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen kann ein Radweg auf der Straße nicht 

angeordnet werden, da keine benutzungspflichtigen Radwege ausgewiesen werden 

dürfen.  

Die Alternative wäre, da sich zumindest der obere Teil der Strecke zwischen 

Barbarossastraße und Rosenheimerstraße im Ergänzungsnetz des Radverkehrsplans 

befindet und die Münchener Straße eine Nebenstraße ist, die Einrichtung einer 

Fahrradstraße. Aufgrund der verhältnismäßig schmalen Fahrbahn müsste dafür auf 

einer Seite das Parken abgeordnet werden, um die Voraussetzungen für eine 

Fahrradstraße nach der AV Geh- und Radwege zu erfüllen. 
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Berlin Tempelhof-Schöneberg, den  

 

Jörn Oltmann 

Bezirksbürgermeister

Dr. Saskia Ellenbeck 

Bezirksstadträtin

 


